
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/6/4 10ObS63/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1997

Norm

ASVG §94

Rechtssatz

Der Begri1 "Erwerbseinkommen" wurde als Überbegri1 für Einkünfte verwendet, bei denen ein Tätigkeitwerden

vorausgesetzt wird, wie bei Einkünften aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft, selbständiger Arbeit aus

Gewerbebetrieb oder nichtselbständiger Arbeit. Im Gegensatz dazu steht ein Einkommen aus Kapitalvermögen,

Vermietung und Verpachtung oder aus sonstigen Einkünften. Einkünfte aus den letztgenannten Einkommensquellen

lösten das Ruhen der Pension nicht aus.
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